
 
 
 
 

Allgemeine Regelungen und Hygiene-Konzept  
zur Durchführung von Veranstaltungen 

 
 
 

Allgemeine Regelungen 
 

❖ Kontaktnachverfolgung (Name, Vorname, Telefonnummer oder Adresse) via „WWID“ oder 
Formular 

❖ 3G Nachweis: Jeder Gast muss einen Nachweis über einen negativen COVID19 Test, 
vollständigen Impfschutz oder Genesenen-Status erbringen, der vor Ort vom Veranstalter 
geprüft wird 

❖ In den öffentlichen Hotelbereichen ist das Tragen eines Mund- und Nasenschutzes 
vorgeschrieben 

❖ Wir verzichten auf das Händeschütteln und Umarmen 
 
 
 

Besondere Hygiene im Tagungsraum 
 

❖ Wir stellen für Ihre Veranstaltung vor dem Tagungsraum Desinfektionsmittel bereit, sodass sich 
die Gäste vor Betreten des Raumes die Hände desinfizieren.  

❖ Der Tagungsraum wird vor der Veranstaltung sowie in der Mittagspause ausreichend gelüftet. 
❖ Wir stellen sicher, dass alle Türgriffe, Tische, Stuhllehnen, Technik sowie Arbeitsmaterialien wie 

z.B. Flipchartstifte und Kugelschreiber vor der Veranstaltung desinfiziert werden.  
❖ In Absprache kann der gebuchte Tagungsraum je nach Größe und angemeldeter 

Teilnehmerzahl mit Abstand bestuhlt werden.  
❖ Die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske im Tagungsraum entfällt, wenn die 

Veranstaltung einem Anlass nach §15 entspricht (berufliche Fort- und Weiterbildung) 
 
 
 

Verpflegung in gewohnter Qualität 
 

❖ Bei den Kaffeepausen steht Desinfektionsmittel bereit.  
Bei größeren Veranstaltungen bieten wir die Speisen und Getränke an unserer Kaffeebar oder 
an einer Ausgabestation vor dem Veranstaltungsraum an (abhängig vom Veranstaltungsraum). 

❖ Das Mittag- und Abendessen wird im Rahmen der berechtigten Veranstaltungsverpflegung 
serviert.  

 
 
 
 
 
 
 

Stand 18.08.2021 / Änderungen auf Grund gesetzlicher Regelungen behalten wir uns vor 


